
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bebauungsplan Nr. 2/13 "GE Heckenweg Dreieichenhain" 

(Vorentwurf) 

 

 

 

 

 

Textliche Festsetzungen 

Stand: 25.08.2020 

 

 

 

 



 
 
 
 

Dreieich: Bebauungsplan Nr. 2/13 "GE Heckenweg Dreieichenhain"  (Vorentwurf) 
- Textliche Festsetzungen      Stand: 25.08.2020  

    

1 
 

 

Dreieich:  

Bebauungsplan Nr. 2/13 "GE Heckenweg Dreieichenhain" 

(Vorentwurf) 
 

 
 
Hinweis: Der Vorentwurf des Bebauungsplans besteht aus einem Planteil, einem Text-
teil sowie einer Erläuterung. 
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B PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  
 gemäß § 9 (1) BauGB i.V.m. BauNVO 
 

1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG  

1.1 Mischgebiet 

Gemäß § 6 i.V.m. § 1 (9) BauNVO sind zulässig: 

- Wohngebäude, 

- Geschäfts- und Bürogebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe mit einer Nutzfläche bis zu 400 qm (Nachbarschafts-
laden), 

- Einzelhandelsbetriebe als Verkaufsstätten von produzierendem Gewerbe 
und Handwerksbetrieben in räumlichem Zusammenhang zu diesen und die-
sen räumlich untergeordnet (Annexhandel), 

- Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, 

- sonstige Gewerbebetriebe, 

- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke. 

Gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO sind alle weiteren in § 6 BauNVO genannten 
Nutzungen nicht zulässig. 

 

1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet 

Gemäß § 1 (4) BauNVO sind nur solche Gewerbebetriebe zulässig, die das 
Wohnen im Sinne des § 6 BauNVO (Mischgebiet) nicht wesentlich stören.  

Weiterhin sind zulässig: 

- Einzelhandelsbetriebe als Verkaufsstätten von produzierendem Gewerbe 
und Handwerksbetrieben in räumlichem Zusammenhang zu diesen und die-
sen räumlich untergeordnet (Annexhandel), 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke. 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

-  Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 

Gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO sind andere als die aufgeführten Einzelhandels-
betriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten nicht zulässig.  
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1.3 Gewerbegebiet 

Gemäß § 8 BauNVO sind zulässig: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betrie-
be, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe als Verkaufsstätten von produzierendem Gewerbe 
und Handwerksbetrieben in räumlichem Zusammenhang zu diesen und die-
sen räumlich untergeordnet (Annexhandel). 

Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind, 

- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 

- Vergnügungsstätten. 

Gemäß § 1 (5) und (6) BauNVO sind andere als die aufgeführten Einzelhandels-
betriebe sowie Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig.  

 

1.4 Sonstiges Sondergebiet: SO Einzelhandel und Gewerbe 

Gemäß § 11 BauNVO sind zulässig: 

- Einzelhandelsbetriebe entsprechend dem zum Zeitpunkt der öffentlichen 
Auslegung vorhandenen Bestand. Bezogen auf die Verkaufsfläche ist eine 
Erweiterung dieser Betriebe um jeweils 10 % zulässig. 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betrie-
be, 

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 

- Einzelhandelsbetriebe als Verkaufsstätten von produzierendem Gewerbe 
und Handwerksbetrieben in räumlichem Zusammenhang zu diesen und die-
sen räumlich untergeordnet (Annexhandel). 

 
 

 

 
 

 


